
Themen

• Software-Vertragsrecht, grundsätzliche
Fragen zur Vertragstypologie und 
AGB-rechtliche Fragestellungen

• Vertragsgestaltung bei Software-Über-
lassung, -Anpassung und -Erstellung

• Verträge über zusätzliche Leistungen, 
v. a. Pflege von Software

• Aktuelle und neue Lizenzmodelle:
Download, Volumenlizenzen u. ä.

• Software-Projektierungsmodelle im
Konflikt mit den Ergebnissen der 
Rechtsprechung

Referenten

RA, FA IT-Recht Michael Intveen,

Partner der Kanzlei SCHINDLER Rechtsanwälte in
Düsseldorf und Lehrbeauftragter der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf. Ein Schwerpunkt
seiner anwaltlichen Tätigkeit ist das IT-Vertragsrecht
unter Einbeziehung des IT-Vergaberechts.

RA Prof. Dr. Jochen Schneider,

Partner der Kanzlei SSW Schneider Schiffer 
Weihermüller in München, ist erfahrener Praktiker
bei der Gestaltung von IT-Verträgen und der Bera-
tung zu IT-Projekten. Er ist Autor des „Handbuch
des EDV-Rechts“ (4. Aufl. 2009), Herausgeber des
ITRB und Mitglied der CR-Schriftleitung.

23. April 2010 in München

Softwareverträge
heute und morgen

Projekt-, Nutzungs- und Vergütungsmodelle

Seminar



Teilnehmerkreis 
Juristen / anwaltliche Berater, IT-Projektleiter, 
fachliche Berater

Seminarzeit: 9.30 - 17.00 Uhr

Teilnahmegebühr 
430,- € / Zweitkarte 400,- €
400,- € für Abonnenten der CR

für Mitglieder der DGRI/DAVIT
370,- € Zweitkarte CR/Mitglieder der DGRI/DAVIT

jeweils zzgl. der gesetzl. USt., inkl. Arbeitsunterlage,
Tagungsgetränke und Mittagessen; Fortbildungs-
nachweis (§ 15 FAO)
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Anmeldungen sind verbindlich. Im Falle der Überbuchung wird der An-
meldende unverzüglich informiert. Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten
wir uns eine Seminarabsage vor. Bei schriftlichem Rücktritt bis 14 Tage vor
Seminarbeginn erstatten wir den vollen Seminarpreis. Danach wird bis
zum 7. Tag vor dem Seminar 50%, anschließend der volle Seminarpreis
erhoben. Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit möglich.

23. April 2010 in München
Platzl Hotel
Sparkassenstraße 10, 80331 München
Tel.: 089 23703-0
Seminar-Nr. 510.50002.00

Ich abonniere Ihren kostenlosen Seminar-
Newsletter via E-Mail

Softwareverträge heute und morgen
Software-Vertragsrecht, grundsätzliche Fragen
zur Vertragstypologie und AGB-rechtliche
Fragestellungen
• Aktuelles zu Vertragstypen und Mängelrecht, speziell zu

Software-Anpassung und -Erstellung, Anwendbarkeit
bzw. „Neutralisierung“ von § 651 BGB

• Überlassung, Nutzung und Weitergabe von Standard-
software, Nutzungsbeschränkungen, Handel mit
Gebrauchtsoftware, typische AGB

Vertragsgestaltungen bei Software-Über-
lassung, -Anpassung und -Erstellung
• Typische Konstellationen und Vertragsgestaltungen

Anforderungskatalog/Lastenheft, Leistungsverzeichnis/
Pflichtenheft und fachliches Grobkonzept/Feinkonzept

• Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
• Aktivitäten- und Fristenplan
• Ablieferung und Prüfung bzw. Bereitstellung und

Abnahme der Software, Fehlerklassen
• Vergütungsregelungen, Fälligkeit der Zahlungen
• Nacherfüllung bei Mängeln (Neulieferung oder Nach-

besserung)
• Haftung für fehlerhafte Mängelmeldungen, Mängel-

haftung und sonstige Haftung
Verträge über zusätzliche Leistungen, 
v.a. Pflege von Software
• Service Level Agreements (SLAs)
• Leistungsbereiche, -inhalte und Mitwirkungspflichten
• Vergütungsregelungen
• Laufzeit- und Kündigungsregelungen
Aktuelle und neue Lizenzmodelle: Download,
Volumenlizenzen u. ä.
• Präsentation bestehender Regelungen und neuer

Entwicklungen zum Einsatz, zur Vergütung und zur
Pflege von Software

• Software per Download
• Einzel-, Volumen- und Unternehmens-/Konzernlizenzen
• ASP (Application Service Providing)
• SaaS (Software as a Service)
• CC (Cloud Computing)
• Software-Lizenzierung auf Zeit (mit und ohne Service)
Software-Projektierungsmodelle im Konflikt
mit Ergebnissen der Rechtsprechung
• Erstellung und Einführung komplexer Software: Leistung

und Vorgehen vertraglich regeln
• Besonderheiten der Entwicklung und Projektierung

komplexer Software mit neuen Vorgehensmodellen 
– Kundenforderungen und deren Spezifikation 

(z.B. cases, stories), 
– Mitwirkung permanent?
– Dokumentation – eine Aufgabe des Kunden?
– Änderungsmanagement, Ausführungsart 
– Referenzen bei der Abnahme, Teilabnahmen,

Freigaben
– Aktivitäten- und Fristenplan, Projektprotokolle und

Projektverantwortung


